
 
Weitere Informationen zur Verleihung des 
Pflegesterns erhalten Sie:  
 
○ unter www.kreis-soest.de/pflegestern 

 
○ bei der Geschäftsstelle der Konferenz 

Alter und Pflege, Kreis Soest, Herr 
Utzel,  02921 30-2935, 
daniel.utzel@kreis-soest.de  
 

○ bei den trägerunabhängigen 
Beratungsstellen im Kreis Soest:  

 

• Stadt Geseke, 
Frau Dieckmann und Herr Michel 
 02942 500-182 bzw. 500-192 

• Stadt Lippstadt, 
Frau Koch-Fechteler und  
Frau Helmig 
 02941 980-681 bzw. 980-682 

• Stadt Soest, 
Frau Pfeiffer 
 02921 103-2318 

• Stadt Warstein, 
Frau Löblein-Kleine 

  02902 81-243 

• Stadt Werl, 
Frau Bechheim-Kanthak 
 02922 800-5014 
 

○ bei allen Kontaktpersonen für 
Pflegeberatung bei den Städten und 
Gemeinden im Kreis Soest 

 
Wann und wie soll die Anerkennung 
stattfinden? 
 
Die Anerkennung erfolgt durch den Landrat 
und den Vorsitzenden der Konferenz Alter 
und Pflege des Kreises Soest in einer 
Feierstunde in Bad Sassendorf am 
16.09.2026. Die Personen erhalten neben 
dem Pflegestern eine schriftliche 
Anerkennung des Kreises Soest sowie einen 
Sachpreis. Der Sachpreis wird nach Wunsch 
individuell gestaltet. Möchte die 
anzuerkennende Person nicht öffentlich 
geehrt werden, kann auch ein anderer Weg 
abgesprochen werden. 
 

 
Der Pflegestern: 
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Was verstehen wir unter „Anerkennung 
pflegender Angehöriger“? 
 
Die überwiegende Mehrzahl der 
pflegebedürftigen Menschen im Kreis Soest 
wird zu Hause, in der Regel von 
Angehörigen, betreut und versorgt. Für 
viele Menschen sind diese Dienste am 
Nächsten selbstverständlich. Sie sind 
sowohl für Pflegebedürftige als auch für die 
Gesellschaft unverzichtbar. Dieses 
Engagement soll gewürdigt werden. 
 
Wen können Sie vorschlagen? 
 
Alle Personen, die Menschen aufopfernd 
pflegen. Die Gepflegten sollten zum 
Personenkreis mit mindestens einem der 
folgenden Merkmale gehören: 
 
○ Schwer pflegebedürftige Menschen 

jeden Alters 
○ Personen mit erhöhtem Betreuungs-

aufwand jeden Alters 
 
Die weiteren Kriterien sind in den 
Vorschlagsunterlagen erläutert. Diese 
können Sie unter der Homepage 
www.kreis-soest.de/pflegestern finden. 
 
 
 
 
 

Wer kann vorschlagen? 
 
Vorschlagen kann jede bzw. jeder. Dies 
können Privatpersonen, aber auch 
Organisationen, Gruppierungen oder 
Institutionen sein. Die Vorschlagenden 
sollten die Leistungen genau kennen und im 
Formular schildern. 
 
Wer wählt die zu Ehrenden aus? 
 
Eine unabhängige Jury wird sich mit den 
Vorschlägen befassen und entscheiden, wer 
den Pflegestern 2026 erhalten soll. Dies ist 
eine schwierige Aufgabe, da in der Regel alle 
vorgeschlagenen Personen eine 
Anerkennung verdient hätten. 
 
Was müssen Sie tun, wenn Sie eine Person 
vorschlagen möchten? 
 
○ Besuchen Sie www.kreis-

soest.de/pflegestern. 
○ Bitte beschreiben Sie die Situation und 

die Leistungen möglichst genau. Je mehr 
Informationen vorliegen, desto besser 
kann die Jury entscheiden. 

○ Die Vorschläge müssen bis zum 
08.06.2026 bei der Geschäftsstelle der 
Konferenz Alter und Pflege (Kreis Soest, 
Hoher Weg 1-3, 59494 Soest) 
eingereicht werden. Es gilt der 
Eingangsstempel. 

 

 

 

Helfen Sie mit, dass die 

im Stillen geleistete 

Pflege mehr 

Öffentlichkeit und 

Wertschätzung erfährt!  

 
 

Schlagen Sie pflegende 

Personen für die Ehrung 

vor, wenn Sie meinen, 

dass diese die Kriterien 

erfüllen könnten! 
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